
7.1.2.
Das sozialistische Wahlsystem — 
seine Prinzipien und Grundsätze
Das sozialistische Wahlsystem umfaßt die 
Gesamtheit der politischen, rechtlichen und 
organisatorischen Regelungen und prakti
schen Maßnahmen zur Vorbereitung, Durch
führung und Auswertung der Wahlen zu den 
Volksvertretungen. Es reflektiert die Einheit 
der politischen, ökonomischen, rechtlichen 
und organisatorischen Aktivitäten, die den 
Wahlprozeß im sozialistischen Staat kenn
zeichnen, und gewährleistet den demokrati
schen Charakter der Wahlen.

Demgegenüber reduzieren sich bürger
liche Wahlsysteme im wesentlichen darauf, 
in welcher Weise „Wählerstimmen in Stim
menverhältnissen ablesbar werden und in 
Mandate umzusetzen sind"11.

Bürgerlichen W ahlsystem en liegen die Ver
hältniswahl und/oder die M ehrheitswahl 
bzw. eine ihrer Varianten zugrunde. Bei der  
Verhältniswahl werden die M andate entspre
chend dem  Verhältnis der für die verschie
denen Parteien abgegebenen Stim m en ver
teilt, während beim  Mehrheitswahlrecht ent
weder der Kandidat das M andat erhält, der  
m ehr als fünfzig Prozent der Stim m en des 
W ahlkreises gewinnt (absolute M ehrheits
wahl), oder der, für den die m eisten Stim m en  
im  W ahlkreis abgegeben wurden (relative 
M ehrheitswahl).
Bürgerliche W ahlsystem e, gleich wie sie kon
zipiert sind, werden in ihrem  W esen vom  
Klassencharakter des bürgerlichen Staates 
und seines Rechts bestim m t. Ob die Verhält
niswahl oder die M ehrheitswahl bzw. eine  
M ischung dieser System e angewandt wird, be
stim m t die Bourgeoisie in Abhängigkeit von  
ihrer Interessenlage sowie der Notwendig
keit politischer Kom prom isse. Dabei sind  
nicht selten undem okratische W ahlrechtsein
schränkungen, z. B. die 5-Prozent-Klausel im  
W ahlrecht der BRD, und verschiedene Zen
sus, z. B. Ansässigkeits-, Bildungs- und Steuer
zensus, sowie auch die M anipulation von  
W ahlergebnissen charakteristische M om ente. 
In einer Reihe von Staaten werden Frauen  
und Jugendliche in ihrem  W ahlrecht be
schränkt. Aus rassischen, nationalen oder 
religiösen Gründen werden in verschiedenen  
Staaten ganze Bevölkerungsschichten in ih
rem  W ahlrecht benachteiligt.
K . Loewenstein stellt in seinem  W erk „Ver
fassungslehre" fest, daß das W ahlsystem  in  
kapitalistischen Ländern durchaus nicht „un

parteiisch und neutral" ist. Es biete vielm ehr  
für die Gruppen, die Regierung und Parla
m ent beherrschen, „eine bequem e Handhabe, 
das W ahlergebnis zu ihren Gunsten zu ver
biegen. Oft können sie, wie der Virtuose 
seine Orgel, die Register des W ahlgesetzes 
so ziehen, daß sich die gewünschte politi
sche Tonqualität ergibt... W er das W ahlge
setz m acht, hat die M acht..., das bestehende 
politische Regim e nach seinem  Ebenbild zu  
gestalten."11  12

Eine undem okratische M anipulation stellte  
in der BRD beispielsweise, wie der SPD- 
Bundestagsabgeordnete Lohm ar schreibt, der  
„Unfug der ,kom m unalen Neuordnung'"13  
dar. Dabei wurde die Zahl der Landkreise  
ebenso drastisch gesenkt wie die Zahl der  
selbständigen Gem einden (Landkreise von  
425 auf 246, Gem einden von 24 444 auf 
10 412). Lohm ar spricht von einer „Um schich
tung der M achtverhältnisse auf der unter
sten Ebene des Staates... Die Zahl der ge
wählten kom m unalen Repräsentanten der 
Bürger verringerte sich allein in dem  Zeit
raum  von 1965 bis 1974 fast um  die Hälfte 
und wird m it dem  Abschluß der Gebietsre
form 1978 noch weiter absinken."14  Lohm ar 
kennzeichnet dies als einschneidende „De
m ontage des dem okratischen M ittelstandes'", 
wom it „die unm ittelbare Verbindung der ge
wählten Volksvertreter mit der ihnen ver
trauten Um gebung ihres W ahlbereichs ... ge
lockert wird". Die W ahlbezirke werden „viel 
größer und dam it weniger überschaubar... 
Die Bürger wählen diese Parlam entarier 
zwar, aber sie haben kaum  noch eine Chance, 
sie persönlich kennenzulernen und m it ihnen  
über die Problem e der kom m unalen Nach
barschaft zu reden." Die längeren W ege zu  
kom m unalen Äm tern sind vor allem  für äl
tere M enschen ein „Ärgernis"15 .

Die Grundlagen
des sozialistischen Wahlrechts
Das Wahlrecht der DDR als Bestandteil der
sozialistischen Rechtsordnung umfaßt die
Gesamtheit der Rechtsnormen, die sich auf

11 Staatsrecht bürgerlicher Staaten, a. a. O ., 
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